
Präventionspotenzial KMU

 in Kleinstunternehmen sind rund 18 % beschäftigt 
 in kleinen Unternehmen rund 22 %
 in mittleren Unternehmen weitere 19 %

(Statistisches Bundesamt 2015)
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Belastungs-Beanspruchungs-Konzept

Belastung

Beanspruchung
Person A

Beanspruchung
Person B

Tätigkeit:
• Büroarbeit, PC-Dateneingabe

Belastungen:
• Tätigkeit
• Ergonomie
• Umgebungsbedingungen: 

28°C Raumtemperatur
• Dauer: ca. 8 Stunden täglich

• Starke Nackenverspannung
• Konzentrationsprobleme
• Unzufriedenheit (Monotonie der Arbeit, Hitze, 

etc.)

• Leichte Nackenverspannung
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Lenkungsausschuss

Mitglieder

© BSA/DHfPG
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Adaption auf KMU

je nach Ausgangssituation bei 
größeren Unternehmen zusätzlich:

• Fachkraft für Arbeitssicherheit
• Sicherheitsbeauftragte
• 1 Vertreter des Betriebsrates
• 1 Schwerbehindertenvertreter
• Abteilungsleiter
• 1 Auswahl an Beschäftigten
• KK und UV-Träger

Mitglieder

Arbeitskreis 
Gesundheit

Unternehmensleitung

ggf. Personal-
verantwortliche(r)

Betriebsarzt

ggf. 1-2 Mitarbeiter

© BSA/DHfPG
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Bedarfsbestimmung

Analyse

Maßnahmenplanung

Maßnahmen

Bewertung

Nachhaltigkeit

Prüfen ob und in welchem Maß ein BGM-Konzept 
angemessen ist

nicht alle Methoden möglich

Arbeitsschutz integrieren und Netzwerke nutzen

Einbindung der MA über einfaches Feedback

Mitarbeiterwünsche berücksichtigen + Benefits
© BSA/DHfPG

KMU adaptierter Verlauf des 6-Phasen-Modells
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Faktencheck Bewegung
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1/3

der Bevölkerung 
achtet auf ausreichend Bewegung

1/3

der Männer und Frauen 
sind sportlich inaktiv

29,3 %

der Männer treiben regelmäßig mind. 
2 Stunden Sport/Woche

21,3 %

der Frauen treiben regelmäßig mind. 
2 Stunden Sport/Woche

niedrige Werte für körperliche Aktivität 
gehen mit niedrigem Sozialstatus einher

niedrig
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(modifiziert nach Krug, 2013)



Zielsetzung auf Verhaltensebene
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Körperliche Aktivität der Mitarbeiter erhöhen!



Zielsetzung auf Verhaltensebene
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Belastbarkeit der Mitarbeiter durch Krafttraining erhöhen
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6-Phasen-Modell themenspezifisch
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Komplexe Analyse
Ergebnis offen

HandlungsansätzeHandlungsansätze

Fokusthema
steht fest

Interventions-
fokus

Arbeitsplatz

Interventions-
fokus

Mitarbeiter

Interventions-
fokus

Organisation/
Strukturen

PsycheMSE …

Bewegung/Ernährung/
Stress/Entspannung

Spezifische Analyse

Passende Intervention

©BSA/DHfPG



Einordnung in das 6-Phasen-Modell der DHfPG

Gesundheitsexperte/in für KMU Teil 2 - 73 -

Bedarfsbestimmung

Interventionsplanung

Analyse

Umsetzung

Nachhaltigkeit

Evaluation

• Ermittlung des Handlungsbedarfs durch Erhebung 
der Bewegungs-/Gesundheitssituation im Betrieb

• Aufzeigen von Zusammenhängen zwischen 
beruflicher Tätigkeit/Bewegung und Gesundheit

• Aufzeigen von Potenzialen für Maßnahmen der  
betrieblichen Gesundheitsförderung 

• Aufzeigen der Anforderungen und Wünsche der 
Beschäftigten für die Gestaltung der 
Gesundheitsförderungsaktivitäten

Ziele der Analyse

2
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Aufbau des Arbeitsschutzsystems in Deutschland
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Alternative 
bedarfsorientierte Betreuung

Teilnahme an 
Motivations-, Informations- und 

Fortbildungsmaßnahmen

Gefährdungsbeurteilung

bedarfsorientierte Betreuung anlassbezogene Betreuung

Information der 
Beschäftigten und 
Nachweispflicht

entscheidet über

Alternative bedarfsorientierte Betreuung (Unternehmermodell)

(modifiziert nach BAuA, 2016)
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Verantwortliche Personen nach ArbSchG

§ 13 Abs. 1 ArbSchG

Neben dem Arbeitgeber sind u. a. verantwortlich:

• sein gesetzlicher Vertreter
• das vertretungsberechtigte Organ einer juristischen Person, 
• der vertretungsberechtigte Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft
• Personen, die mit der Leitung eines Unternehmens oder eines Betriebes beauftragt sind, 

im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben und Befugnisse

nach § 13 Abs. 2 ArbSchG „kann“ delegiert werden! 

© BSA/DHfPG
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Sensibilisierung von Führungskräften

Führungsverhalten prägt entscheidend die Kultur und die Gesundheit im Team!

Viele Führungskräfte
unterschätzen jedoch den
Einfluss, den sie auf das

Verhalten ihrer 
Mitarbeiter/innen haben! 

Problem

© BSA/DHfPG
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